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VERMITTLUNGSVERTRAG

Parteien

Verkäufer (Auftraggeber):

[Name / Firma]

[Adresse]

[UID / Firmenbuchnummer]

Vermittler:

H2 Trading GmbH

Bachgasse 7-9/1B, 2120 Wolkersdorf

Geschäftsführung: Elias Hang, Mag. Stephan Hemberger

IBAN: AT23 3295 1000 0012 0238 / BIC: RLNWATWWWDF

E-Mail: office@h2trading.at

[UID / Firmenbuchnummer]

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Der Verkäufer beauftragt den Vermittler mit der Vermittlung eines Käufers für das nachstehend

bezeichnete Fahrzeug bzw. Asset.

(2) Der Vermittler erbringt seine Leistungen ausschließlich im Namen und auf Rechnung des

Verkäufers.

(3) Der Vermittler wird zu keinem Zeitpunkt Vertragspartei eines zwischen Verkäufer und Käufer

abzuschließenden Kaufvertrags.



§ 2 Stellung des Vermittlers

(1) Gegenstand dieses Vertrags ist ausschließlich die Vermittlungsleistung. Ein bestimmter

Vermittlungserfolg wird nicht geschuldet.

(2) Der Abschluss eines Kaufvertrags zwischen Verkäufer und Käufer ist nicht Bestandteil der

geschuldeten Leistung.

(3) Der Käufer ist nicht Vertragspartei dieses Vermittlungsvertrags und erwirbt aus diesem Vertrag

keinerlei Rechte.

§ 3 Leistungsumfang des Vermittlers

(1) Der Leistungsumfang des Vermittlers umfasst insbesondere, jedoch nicht abschließend:

Bewerbung und Präsentation des Fahrzeugs bzw. Assets

Organisation und Koordination von Besichtigungen

Weiterleitung relevanter Informationen zwischen Verkäufer und Interessenten

Mitwirkung bei der Strukturierung und organisatorischen Abwicklung des Verkaufsprozesses

Organisatorische Begleitung der Übergabe

(2) Der Vermittler ist weder zu einer technischen, rechtlichen noch wirtschaftlichen Prüfung des

Fahrzeugs bzw. Assets verpflichtet.

§ 4 Pflichten des Verkäufers

(1) Der Verkäufer verpflichtet sich, sämtliche Angaben zum Fahrzeug bzw. Asset vollständig und

wahrheitsgemäß zu machen.



(2) Alle dem Verkäufer bekannten Mängel, Schäden oder wertrelevanten Umstände sind dem

Vermittler unverzüglich offenzulegen.

(3) Der Verkäufer stellt dem Vermittler sämtliche für die Vermittlung und den Verkauf erforderlichen

Unterlagen rechtzeitig und vollständig zur Verfügung.

(4) Die Abmeldung des Fahrzeugs nach Abschluss des Kaufvertrags obliegt ausschließlich dem

Verkäufer.

§ 5 Haftung

(1) Der Vermittler übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung für:

den technischen, optischen oder rechtlichen Zustand des Fahrzeugs bzw. Assets

die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben des Verkäufers

die Bonität, Zahlungsfähigkeit oder Vertragstreue des Käufers

Transport-, Export-, Zoll- oder sonstige logistische Maßnahmen

(2) Der Vermittler haftet ausschließlich für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges

Verhalten verursacht wurden.

(3) Eine Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen,

soweit gesetzlich zulässig.

§ 6 Vergütung / Provision

(1) Der Vermittler erhält für den Fall einer erfolgreichen Vermittlung eine Provision in Höhe von 10 %

des im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreises.

(2) Der Anspruch auf Provision entsteht, sobald:

ein rechtswirksamer Kaufvertrag zwischen Verkäufer und Käufer abgeschlossen wurde und

der Kaufpreis vollständig (100 %) tatsächlich beim Verkäufer eingelangt ist.



(3) Die Provision ist innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.

(4) Eine Verrechnung der Provision mit Zusatz- oder Nebenleistungen ist ausgeschlossen.

§ 7 Laufzeit und Kündigung

(1) Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

(2) Der Vertrag endet durch erfolgreiche Vermittlung oder durch Kündigung.

(3) Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist von jeder Partei jederzeit möglich.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,

berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

(3) Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen.

(4) Ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien.

Unterschriften

Ort, Datum: ___________________________



Verkäufer:

Unterschrift: ___________________________

Vermittler (H2 Trading GmbH):

Unterschrift: ___________________________

Dieses Dokument gilt als rechtsgültig unterzeichnet, wenn beide Parteien eine Kopie mit Originalunterschrift

austauschen. H2 Trading GmbH · Bachgasse 7-9/1B · 2120 Wolkersdorf · office@h2trading.at


